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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/65/465)] 

65/22. UNCITRAL-Schiedsordnung in der überarbeiteten Fassung 
von 2010 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie 
die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) 
schuf mit dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitlichung des inter-
nationalen Handelsrechts im Interesse aller Völker, insbesondere der Entwicklungsländer, 
zu fördern, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 31/98 vom 15. Dezember 1976, in der sie die 
Anwendung der Schiedsordnung der Kommission der Vereinten Nationen für internationa-
les Handelsrecht empfahl1, 

 sich dessen bewusst, wie wertvoll die Schiedsgerichtsbarkeit als Methode zur Beile-
gung von Streitigkeiten ist, die im Kontext internationaler Handelsbeziehungen auftreten 
können, 

 feststellend, dass die Schiedsordnung Anerkennung als sehr gelungener Rechtstext 
genießt, der überall auf der Welt in verschiedensten Umständen auf ein breites Spektrum 
von Streitigkeiten angewandt wird, darunter Streitigkeiten zwischen privaten Handelspartei-
en, Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten, Streitigkeiten zwischen Staaten und 
Handelsstreitigkeiten, die von Schiedseinrichtungen behandelt werden, 

 in der Erkenntnis, dass es notwendig ist, die Schiedsordnung so zu überarbeiten, dass 
sie mit den derzeitigen Praktiken im internationalen Handel im Einklang steht und den in 
den vergangenen dreißig Jahren eingetretenen Veränderungen in der Schiedspraxis gerecht 
wird, 

 die Auffassung vertretend, dass die Schiedsordnung in der 2010 zur Berücksichtigung 
der derzeitigen Praktiken überarbeiteten Fassung die Effizienz der auf ihrer Grundlage 
durchgeführten Schiedsverfahren beträchtlich steigern wird, 
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1 Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), Kap. V, 
Abschn. C. 
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 in der Überzeugung, dass die Überarbeitung der Schiedsordnung in einer von Staaten 
mit unterschiedlichen Rechts-, Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen annehmbaren Weise 
wesentlich zur Herstellung harmonischer internationaler Wirtschaftsbeziehungen und zur 
kontinuierlichen Stärkung der Rechtsstaatlichkeit beitragen kann, 

 feststellend, dass die Erstellung der Schiedsordnung in der überarbeiteten Fassung von 
2010 Gegenstand angemessener Beratungen und umfassender Konsultationen mit Regie-
rungen und interessierten Kreisen war und dass davon auszugehen ist, dass der überarbeitete 
Text einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung eines harmonisierten Rechtsrahmens für die 
faire und effiziente Beilegung internationaler Handelsstreitigkeiten leisten wird, 

 sowie feststellend, dass die Schiedsordnung in der überarbeiteten Fassung von 2010 
von der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht auf ihrer drei-
undvierzigsten Tagung nach angemessenen Beratungen verabschiedet wurde2, 

 1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
für die Abfassung und Verabschiedung der überarbeiteten Bestimmungen der Schiedsord-
nung, deren Wortlaut in einem Anhang des Berichts der Kommission der Vereinten Natio-
nen für internationales Handelsrecht über ihre dreiundvierzigste Tagung3 enthalten ist; 

 2. empfiehlt die Anwendung der Schiedsordnung in der überarbeiteten Fassung 
von 2010 zur Beilegung von Streitigkeiten im Kontext internationaler Handelsbeziehungen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, alles zu tun, um sicherzustellen, dass die Schieds-
ordnung in der überarbeiteten Fassung von 2010 allgemein bekannt und verfügbar gemacht 
wird. 

57. Plenarsitzung 
6. Dezember 2010 

_______________ 
2 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), Kap. III. 
3 Ebd., Anhang I. 


